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Firma beklaut – aber
Job wiederbekommen

Der Fall:
In Süditalien hat der Mitarbeiter
eines Supermarktes während
der Arbeitszeit wiederholt Billig-
wein gestohlen und sich damit
betrunken. Der Arbeitgeber hat
ihn daraufhin entlassen, woge-
gen der Supermarkt-Angestellte
rekurrierte.

Wie die Gerichte entschieden:
Zunächst hat das Landesgericht
von Catanzaro die Kündigung
als rechtens erachtet. Das dorti-
ge Oberlandesgericht sah dies
im Berufungsverfahren jedoch
anders und ordnete die Wieder-
einstellung des Mitarbeiters an.
Zudem musste ihm die Firma
sämtliche Gehälter nachbezah-
len und die Sozialversicherungs-
beiträge abführen.

Gegen diese Entscheidung hat
daraufhin der Arbeitgeber Re-
kurs vor dem Kassationsgericht
eingereicht. Kürzlich ist das Ur-
teil in dieser Sache gefallen – mit
einem doch eher überraschen-
den Ergebnis: Die Höchstrichter
haben die Entscheidung des

Oberlandesgerichtes von Catan-
zaro bestätigt (Urteil Nr. 854/15
vom 20. Jänner 2015).

Wie kam es dazu?
Zwar sieht der Kollektivvertrag

unmissverständlich vor, dass die
Aneignung von Gegenständen
des Arbeitgebers einen gerecht-
fertigten Kündigungsgrund dar-
stellt. Doch hatte sich bei der Be-
weisaufnahme herausgestellt,
dass der Beschäftigte nur einige
Liter Wein von geringer Qualität
gestohlen hatte. Die Höchstrich-
ter waren daher der Auffassung,
dass der Firma kein dermaßen
relevanter Schaden entstanden
sei, der eine so drastische Maß-
nahme wie eine fristlose Entlas-
sung rechtfertigen würde.

Zudem sprach für den Mitar-
beiter, dass sich die beanstande-
ten Episoden in einem kurzen
Zeitraum von wenigen Tagen zu-
getragen haben, während er in
Vergangenheit seine Aufgaben
stets gewissenhaft erfüllt hatte.

Schließlich hat das Höchstge-
richt berücksichtigt, dass der
Mitarbeiter just zu jener Zeit ei-
ne schwere menschliche und fa-
miliäre Krise durchzustehen hat-
te, was den überzogenen Alko-
holkonsum auch während der

Arbeitszeit irgendwie erklären
könne.

Eine derartige Entscheidung
war nicht unbedingt zu erwar-
ten. Denn in den vergangenen
Jahren ist das italienische
Höchstgericht in Fällen von gro-
bem Fehlverhalten am Arbeits-
platz doch eine eher strenge Li-
nie gefahren. Man hatte daher
geglaubt, dass ein Urteil wie je-
nes bezüglich der Mitarbeiter
am Flughafen Malpensa, das
von vielen Menschen als unge-
recht empfunden worden war,
der Vergangenheit angehören
müsse. Damals waren Flugha-
fenbedienstete dabei gefilmt
worden, wie sie Dinge aus den
Koffern der Fluggäste entwende-
ten. Nach deren Entlassung
musste der Flughafenbetreiber
die Mitarbeiter aber wieder ein-
stellen, weil einerseits die Flug-
gäste keinen Strafantrag gegen
die Bediensteten gestellt hatten,
und weil andererseits nicht ge-
nau ermittelt werden konnte,
welche Gegenstände gestohlen
worden waren. © Alle Rechte vorbehalten
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